




Bericht des Aufsichtsrats
der KIMON Beteiligungen AG, Hamburg

für das Geschäftsjahr 2009
(1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009)

Der Aufsichtsrat  der KIMON Beteiligungen AG nahm während des Geschäftsjahres 2009 die 
ihm nach Gesetz und Satzung übertragenen Aufgaben wahr. Er erörterte im Rahmen von zwei in 
2009 erfolgten Aufsichtsratssitzungen sowie in Einzelbesprechungen mit dem Vorstand die 
Geschäftspolitik der Gesellschaft und ließ sich über die Entwicklung der Gesellschaft, 
insbesondere über deren Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, unterrichten. Schwerpunkte der 
Beratung waren die Neuausrichtung der Gesellschaft. Angesichts dessen hat  der Aufsichtsrat 
beschlossen, von der Erleichterung des § 110 Abs. 3 Satz 2 AktG Gebrauch zu machen 
und nur eine Aufsichtsratssitzung im Kalenderhalbjahr abzuhalten.

Darüber hinaus standen die Aufsichtsratsmitglieder auch außerhalb der Sitzung mit dem 
Vorstand in Kontakt. 

Der Vorstand hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 nach den Regeln des 
Handelsgesetzbuches im Dezember 2010 aufgestellt und dem Aufsichtsrat  vorgelegt. Eine 
Prüfung des Jahresabschlusses war nach §!316 Abs. 1 HGB nicht erforderlich. Der Aufsichtsrat 
hält sie auch nicht für geboten.

Der Aufsichtsrat hat  den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 geprüft und im Beisein des 
Vorstands in der Aufsichtsratssitzung am 29. Juni 2011 erörtert. Nach dem abschließenden 
Ergebnis seiner eigenen Prüfung erhebt  der Aufsichtsrat  keine Einwendungen gegen den 
Jahresabschluss und billigte den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009. Damit ist  der 
Abschluss der KIMON Beteiligungen AG gemäß § 172 AktG festgestellt. 

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die geleistete Arbeit.

Hamburg, im Juni 2011

Der Aufsichtsrat der
KIMON Beteiligungen AG, Hamburg






















